
Eltern haften für Ihre Kinder 
 
Die Erziehungsberechtigten haben während dem Aufenthalt in Leos Spielpark für die Sicherheit und das soziale Verhalten Ihrer Kinder 
Sorge zu tragen. 
 
Insbesondere weisen wir auf die Gefahren der Spielstätten hin. Begleiten Sie Ihre Kleinen bei der Erst-Erkundung der Halle und Spielstätten. 
Beachten Sie bitte auch die Hinweisschilder für unsere Notausgänge. 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass unsere kleinsten Gäste (0-3 Jahre) unter ständiger Beobachtung der Begleitpersonen stehen müssen, 
da diese oft noch den Spielpark nicht richtig einschätzen können.  
 
Mein Kind hat auf andere Kinder und Besucher des Leos Spielparks Rücksicht zu nehmen und sich sozial anzupassen. 
 
 

Betreten der Spielstätten 
 
Das Betreten der Spielstätten (Hüpfburgen, Trampoline, Kletterturm, Riesenballpool und Kletterebenen, etc…) ist nur ohne Schuhe gestattet. 
Wir halten Anti-Rutschsocken an der Kasse für Sie zum Kauf bereit. Trampolinanlagen gelten als Sportgeräte hierfür gelten für die eigene 
Sicherheit keinerlei Saltos oder schwere Sprünge, die zu Verletzungen führen könnten auszuprobieren. Speziell für die Trampolinanlagen gilt 
die Personenanzahl auf maximal zwei zu beschränken.  
 
Das Erklettern der Kletterpyramide ist nur mit Seilsicherung erlaubt. (Sicherung durch Erziehungsberechtigte) 
 
Auf gar keinen Fall ist es erlaubt Spielgeräte auf alle Spielstätten mitzunehmen. (z.Bsp. mit dem Bobby Car die Riesenrutsche hinunter 
fahren.) 
 
Der Fussballplatz ist mit allen spielenden Kindern zu teilen und sollten in die Mannschaften mit integriert werden. Eine Anmietung des 
Feldes kann erst ab 18:00 Uhr erfolgen.  
 
 
Benutzung der Spielgeräte 
 
Die Spielgeräte sind sorgsam zu behandeln und dürfen nicht mutwillig beschädigt werden. Eltern haften für die von ihren Kindern 
verursachten Schäden. Bitte lassen Sie die Bälle im Riesenballpool und achten auch darauf, dass Ihre Kinder keinerlei Spielgeräte und Bälle 
auf die Netze werfen.  
 

 
Verzehr von mitgebrachten Speisen 
 
Das Verzehren von mitgebrachten Speisen ist im Bistro (Erdgeschoss) nicht erlaubt. Bitte nutzen Sie die Flächen auf der Galerie.  
 

 
Rauchverbot 
 
Im gesamten Hallenbereich unten wie oben, ist das Rauchen strengstens untersagt. 
 
 
Offene Feuerquellen 
 
Im gesamten Hallenbereich sind offene Feuerquellen wie Kerzen, Stöhfchen, etc. strengstens untersagt. 
 
 
 
Sanitäre Anlagen 
 
Bitte begleiten Sie Ihre Kinder unter 6 Jahren auf die Toiletten, da diese sonst nicht den hygienischen Anforderungen stand halten können.  
 
 
 
 


